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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist im Sommersemester 2021 von der Westfälischen 
Wilhelms-Universität zu Münster als Dissertation angenommen worden. Sie 
entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht und Steuerrecht bei Herrn Prof. Dr. Marcel Krumm. 
entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht und Steuerrecht bei Herrn Prof. Dr. Marcel Krumm. 
entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-

Das öffentlich-rechtliche Kolloquium fand am 8.6.2021 statt. Der Stand der 
Bearbeitung ist November 2020. Isoliert wurden darüber hinaus die jüngeren 
nationalen und internationalen Entwicklungen in Bezug auf das ATADUmsG, 
die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache 
Lexel AB/Skatteverket sowie die Einigung auf einen globalen Mindeststeuersatz 
(GloBE) vor Drucklegung eingearbeitet.
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auch für die stets angenehme (Arbeits-)Atmosphäre ausdrücklich bedanken.

Mein Dank gilt zudem meinen Freunden und meiner Familie. Ihre Unterstüt-
zung in fachlicher wie auch persönlicher Hinsicht hat diese Arbeit maßgeblich 
gefördert. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Lebensgefährtin, 
Caroline Lederer, die mir generell, aber auch in schwierigen Phasen zur Seite 
stand und auf deren Ermutigung ich stets zählen konnte. Schließlich gilt meinen 
Eltern, Susanne Müllmann und Christoph Müllmann, mein besonderer Dank 
dafür, dass sie mir diese Ausbildung ermöglicht haben und mir stets das Gefühl 
gaben und geben, meine Ziele erreichen zu können. Auch meiner Schwester, 
Anne Müllmann, gilt mein ausdrücklicher Dank. Besonders erwähnen möchte 
ich zum Abschluss meinen Großvater, Adalbert Müllmann, der für mich von 
Kindheitstagen an nicht nur ein stetiges Vorbild war, sondern mich durch seine 
Erzählungen auch an die wichtigen Dinge im Leben erinnert hat. Ihm möchte 
ich meine Arbeit widmen.

Düsseldorf, im Juli 2021 Jakob Müllmann
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